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Einführung einer Regulierungsbremse auf Kantonsebene 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, die Einführung einer Regulierungsbremse auf Kantonsebene zu 
prüfen. 
Begründung: 
Befragt man Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft und namentlich von KMUs, welches ihre 
grössten Herausforderungen sind, so wird regelmässig die stetig zunehmende Bürokratie genannt. 
Auch objektive Regulierungsindikatoren belegen die zunehmende Regulierungsdichte. Diese Regu-
lierungen schwächen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, weshalb immer wieder der Ruf 
nach einer «Regulierungsbremse» laut wird. 
Der Regierungsrat wird deshalb beauftragt, die Einführung einer solchen Regulierungsbremse für 
den Kanton Bern zu prüfen. Denkbar wären dabei verschiedene Modelle. So könnten z. B. die Ge-
samtkosten von Regulierungen für die Wirtschaft definiert werden, die nicht überschritten werden 
dürfen, oder für jede neue Regulierung könnte eine bisherige aufgehoben werden. Entsprechende 
Bestrebungen sind im Übrigen auch auf Bundesebene im Gang (vgl. dazu das Postulat 15.3421 von 
Nationalrat Caroni). 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Mit dem Vorstoss wird im Kanton Bern unter Berufung auf ähnliche Bestrebungen auf Bundesebene 
die Prüfung der Einführung einer sog. «Regulierungsbremse» verlangt. Gemäss dem Postulat von 
Nationalrat Andrea Caroni, das im Erstrat noch nicht behandelt worden ist1, soll mit der Regulie-
rungsbremse ein «verbindliches Maximum an zusätzlicher Regulierung» bzw. ein «Maximum an 
tolerierbarer administrativer Belastung für Unternehmen» festgelegt werden. Eine andere Option 
stelle die «one in, one out»-Regelung dar, d. h. für jede neue Regulierung müsse eine alte im sel-
ben Bereich gestrichen werden (vgl. Postulat 15.3421). Der Bundesrat beantragt in seiner Antwort 
vom 19. August 2015 die Ablehnung des Postulats: Er teilt zwar die Meinung des Postulanten, dass 
Regulierungen und der administrative Aufwand, der den Unternehmen entstehe, unter Kontrolle 
gehalten werden müssten und verweist auf seine Massnahmenpakete zur administrativen Entlas-
tung und zur Senkung der Regulierungskosten. Der Einführung einer Regulierungsbremse steht er 
jedoch kritisch gegenüber, da diese wiederum mit der Schaffung zusätzlicher Strukturen und damit 
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weiterem administrativen Aufwand verbunden sei2. 
Auch der Regierungsrat ist sich der Problematik der Zunahme der Regelungsdichte bewusst. In der 
Wirtschaftsstrategie 2025 des Kantons Bern (vom Grossen Rat am 24. November 2011 zur Kennt-
nis genommen) lautet eine der strategischen Handlungsachsen «Verständlich und bürgernah han-
deln». Darin wird unter anderem Folgendes festgehalten: «Der Kanton handelt lösungsorientiert, 
verständlich und bürgernah. Sein Handeln verursacht bei der Wirtschaft sowie den Bürgerinnen und 
Bürgern ein Minimum an Kosten.»3 Bei jedem Rechtsetzungsprojekt sind daher auch immer die 
Notwendigkeit einer Regelung, die zu erwartende Effizienz im Vollzug und mögliche Vollzugsprob-
leme kritisch zu prüfen (vgl. Modul 8 der Rechtsetzungsrichtlinien des Kantons Bern [RSR]). Im 
Rahmen der Diskussion der Motion 035-2013 FDP «volkswirtschaftliche Auswirkungen umfassen-
der darstellen» hat der Regierungsrat darauf hingewiesen, dass die absehbaren Auswirkungen auf 
die Volkswirtschaft, darunter der administrative Zusatzaufwand für die Wirtschaft, in Vorträgen zu 
Erlassen, Kreditgeschäften und anderen Beschlüssen dargestellt werden müssen. Dies ergibt sich 
zudem ausdrücklich aus Artikel 67 Absatz 2 Buchstabe i der Geschäftsordnung vom 4. Juni 2013 
des Grossen Rates (GO, BSG 151.211). 
Der Regierungsrat erachtet die soeben erwähnte kritische Prüfung jedes neu zur Diskussion gestell-
ten Erlasses im Hinblick auf dessen Notwendigkeit, die damit verbundenen administrativen Belas-
tungen und die Auswirkungen auf die Volkswirtschaft als zielführender als eine Steuerung über ei-
nen schematischen Automatismus und für den Kanton Bern angemessen. Eine Regulierungsbrem-
se müsste mit zahlreichen Vorbehalten und Ausnahmeklauseln versehen werden, da viele Recht-
setzungsgeschäfte des Kantons den Vollzug von Bundesrecht zum Gegenstand haben. In solchen 
Fällen besteht bei der Frage des «ob» einer Regulierung oftmals kein Spielraum (vgl. aus der aktu-
ellen Geschäftsplanung des Grossen Rates etwa die Bereiche Raumplanung, Einbürgerung oder 
Lotterie; aus den letzten Jahren etwa das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht oder die Um-
setzung der Vorgaben des Bundes zur Spitalfinanzierung). Eine Regulierungsbremse liesse sich 
daher – wenn überhaupt – nur durch eine komplizierte (neue) Regulierung bewerkstelligen. Diese 
liefe Gefahr, im Anwendungsfall Gegenstand zahlreicher Auseinandersetzungen zu sein, wobei es 
bereits im Anfangsstadium des Rechtsetzungsprozesses zu Kontroversen über die Zulässigkeit neu 
vorgeschlagener Regulierungen kommen dürfte (z. B. bei der Behandlung von parlamentarischen 
Initiativen oder von Motionen mit Rechtsetzungsaufträgen). Ganz abgesehen davon, dass die Ein-
führung einer Regulierungsbremse damit zunächst einmal selbst zu einer Zunahme von Regulie-
rungen führen würde, wäre die mit ihr einhergehende Messung von Regulierungskosten mit admi-
nistrativem Mehraufwand verbunden. Dazu kämen zusätzliche Kosten für die Schaffung allfälliger 
verwaltungsunabhängiger Strukturen, welche bei der Forderung nach einer Regulierungsbremse 
regelmässig laut werden4. Für den Regierungsrat überwiegen aus all diesen Gründen die Nachteile 
einer Regulierungsbremse. Er beantragt dem Grossen Rat, das Postulat abzulehnen. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Ablehnung 
 
 
Präsident. Als nächstes kommen wir zum Postulat Lanz. Wir beraten den Vorstoss in freier Debat-
te.  
 
Raphael Lanz, Thun (SVP). Der Vorstoss, der hier zur Debatte steht, verlangt die Prüfung der Ein-
führung einer Regulierungsbremse. Aus der Antwort des Regierungsrats habe ich entnommen, dass 
wir uns zumindest in der Analyse einig sind. Auch der Regierungsrat ist sich gemäss eigener Aus-
sage der Problematik der Zunahme der Regulierungsdichte bewusst. Er verweist auf die Instrumen-
te, die er bereits heute anwendet, um dieser Regulierungsdichte entgegenzuwirken, und sagt, diese 
würden auch künftig genügen. Hier habe ich eine andere Auffassung. Ich finde, gerade weil es im-
mer mehr Regulierungen gibt, ist erwiesen, dass dies nicht funktioniert. Es braucht zusätzliche 
Massnahmen, und deshalb bin ich der Meinung, dieses Postulat sei prüfenswert. Ich denke, das 
hätte auch Signalwirkung für die Verwaltung, denn Regulierungen werden ja nicht nur beispielswei-
se hier im Grossen Rat gemacht, sondern es gibt auch viele Ausführungserlasse, und dort orte ich 

                                                
2
 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153421 (zuletzt besucht am 27.8.2015) 

3
 http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-2c3b7d976d504f3592d67289cfc461e7.html  

4
 http://www.economiesuisse.ch/de/themen/wb/wettbewerballg/seiten/_detail.aspx?artID=WN_Regulierungsdichte_20141008; PETER 

BUOMBERGER, Auswege aus dem Regulierungsdickicht, September 2014: http://www.avenir-suisse.ch/39765/auswege-aus-dem-
regulierungsdickicht/  
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doch noch Potenzial für Vereinfachungen. Wenn der Regierungsrat schliesslich schreibt, eine Regu-
lierungsbremse führe zu mehr Regulierung, so erstaunt mich das schon etwas. Denn wenn er gar 
nicht prüfen will, ob man das einführen soll, und dann gleich sagt, was das Ergebnis einer solchen 
Prüfung wäre, so ist das aus meiner Sicht nicht sehr logisch. Ich selber kann mir eine sehr pragma-
tische Umsetzung dieses Vorstosses ohne detaillierte Regelungen durchaus vorstellen. Es erschie-
ne mir einfach wichtig, dass der Regierungsrat die Regulierungsdichte wirklich eindämmen möchte 
und er dies gegen innen und aussen auch glaubhaft kommuniziert. Ich denke, wir könnten hier mit 
der Annahme des Vorstosses ein ebensolches Signal setzen.  
 
Adrian Wüthrich, Huttwil (SP). Es ist ein sehr interessantes Anliegen, dass der Stadtpräsident von 
Thun, unser Grossratskollege Raphael Lanz vorbringt. Allerdings müssen wir ja alle feststellen, 
dass die Welt komplexer wird. Und wenn die Welt komplexer wird, und wir immer mehr darüber wis-
sen, wie unsere Welt, unser Alltag funktioniert, umso mehr und kompliziertere Regulierungen sind 
nötig. Ich finde das nicht per se negativ, sondern es ist einfach ein Fakt, bedingt durch unsere Wis-
sensgesellschaft, auf der wir letztlich auch unseren Wohlstand begründen. Der Motionär schlägt 
eine Regulierungsbremse und möchte sogar Modelle dafür. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
es gibt weder konkrete Modelle, noch eine klare Aussage darüber, was diese Regulierungsbremse 
überhaupt sein soll. Das ist ein Wort, das man erfunden hat und mit dem man irgendwie sagen oder 
kritisieren will, der Staat bringe zu viele Regulierungen ein. Aber es gibt kein Modell, das man aus 
der Schublade ziehen und bei dem man sagen könnte, ob man nun Variante a oder b oder c an-
wenden möchte, wie dies bei anderen Anliegen der Fall ist. Der Motionär konnte mir also nicht 
glaubhaft darstellen, was diese Regulierungsbremse ist. 
Auf nationaler Ebene wird genau dasselbe diskutiert. Man versucht, an einem runden Tisch zur 
Frankenstärke diverseste Regulierungen abzubauen. Dies unter der Leitung von Bundesrat Johann 
Scheider-Ammann. Aber, Kolleginnen und Kollegen, man hat nichts gefunden, das man direkt ab-
bauen könnte oder bei dem man sagen könnte, genau dies sei nun zu viel. Wenn der Kanton dies 
könnte, wäre ich daher sehr überrascht. Es wäre deshalb besser, mit konkreten Motionen vorzu-
schlagen, wo genau, in diesem Gesetz oder in jener Verordnung etwas nicht gut sei und wo man 
etwas abbauen könne. Das wäre vielleicht besser, als hier einen «Chropfläärete-Vorstoss» einzu-
bringen. Unser Rechtsetzungssystem ist nun einmal so ausgestaltet, dass wir generell abstrakte 
Gesetze und Verordnungen machen müssen, die für alle gelten. Wir können nicht immer in Einzel-
fälle hineinregulieren. Der Vorstoss wäre etwa so, als würde man einer Katze die Krallen abschnei-
den, oder als würde man ein Auto auf einer tieferen Geschwindigkeit plombieren, als es fahren 
kann. Oder eben: Als wollte man dem Staat, dem Kanton Bern, die Handlungsfreiheit wegnehmen. 
Ich glaube, wir hier im Rat sind eigentlich die beste Regulierungsbremse. Das haben wir beim zuvor 
behandelten Vorstoss gerade gezeigt. Wir hier im Grossen Rat bestimmen, welche Regulierungen 
gemacht werden sollen. Folglich sehe ich auch keine Notwendigkeit für diesen Vorstoss. Der Regie-
rungsrat hat ja auch ausgeführt, dass bereits in den Vorträgen durch den Regierungsrat oder die 
Verwaltung dargelegt werden muss, welche Auswirkungen die Regulierungen auf die Wirtschaft 
haben und was sie bedeuten. Ziehen wir hier also diese Regulierungsbremse und sagen wir nein zu 
diesem Vorstoss!  
 
Adrian Haas, Bern (FDP). Die FDP möchte für das Postulat Lanz eine Lanze brechen und unter-
stützt den Vorstoss. Natürlich ist es nicht einfach, Regulierungsfolgen zu messen und in abstrakter 
Art etwas gegen überbordende Gesetze zu tun. Aber es schleckt halt keine Geiss weg: Die Regie-
rung und wir als Grosser Rat erlassen in hoher Kadenz zusätzliche Regulierungen, welche die Frei-
heit von uns Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft einschränken. Nur ganz selten sieht man 
hier einen Erlass, der Regulierungen ausdünnt oder aufhebt. Der Regierungsrat verweist auf die 
Darstellung der Auswirkungen der Regulierungen im jeweiligen Vortrag. Er sagt, es finde eine kriti-
sche Prüfung jedes neuen Erlasses statt im Hinblick auf dessen Notwendigkeit, auf damit verbun-
denen administrativen Belastungen und auf die Auswirkungen für die Volkswirtschaft. Dies sei ziel-
führender als eine Steuerung über einen schematischen Automatismus. Diese Argumentation hat 
durchaus etwas für sich. Das Problem ist nur, dass die kritische Prüfung, von welcher der Regie-
rungsrat spricht, und die meistens in den Gesetzesvorträgen stattfinden sollte, trotz unserer hier im 
Rat überwiesenen entsprechenden Motion nach wie vor sehr oft unterbleibt. Ich mache ein Beispiel: 
Im neuen Baugesetz findet man unter den volkswirtschaftlichen Auswirkungen nur Erklärungen, 
weshalb zusätzliche Regelungen für die Volkswirtschaft positiv sein sollen. Natürlich hat nicht alles 
negative Auswirkungen. Aber so lange sich der Regierungsrat nicht wirklich kritisch mit seinen Er-
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lassentwürfen auseinander setzt, und vielleicht auch einmal zugibt, dass sich etwas als Ganzes 
oder in Teilen nicht gut mit der Wirtschaft verträgt, bleibt diese Prüfung eine Farce. Wenn wir dieses 
Postulat hier überweisen, dann vor allem als Protest gegen die mangelnde Umsetzung unserer Mo-
tion und als Aufruf an die Regierung, sich wirklich kritischer mit den Auswirkungen der Erlasse be-
reits im Vortrag auseinander zu setzen.  
 
Anita Luginbühl-Bachmann, Krattigen (BDP). Auch die BDP hegt sehr grosse Sympathien für 
dieses Postulat. Raphael Lanz gibt mit zwei Beispielen bereits ein wenig einen Weg vor, wie es sein 
könnte. Ob dies, wie in der Antwort des Regierungsrats dargestellt, tatsächlich nur durch eine kom-
plizierte neue Regulierung zu bewerkstelligen wäre, dahinter setzt die BDP ein Fragezeichen. 
Ebenso setzen wir ein Fragezeichen dahinter, ob es dafür wirklich neue verwaltungsunabhängige 
Strukturen braucht. Adi Wüthrich hat nach Beispielen gefragt. Ich nenne dir gerne ein Beispiel. Es 
geht hier um einen KMU-Betrieb. Als Schreinerei erhalten wir regelmässig Post, in der wir aufgefor-
dert werden, an baustatistischen Umfragen teilzunehmen. Es werden uns Unterlagen zur Berech-
nung einer Normküche zugestellt. Wir sind gehalten, an dieser Baustatistik-Umfrage teilzunehmen. 
Man muss mitmachen, sonst flattert irgendwann eine Mahnung ins Haus. Wir füllen also diese Of-
ferte für eine Küche mit vorgegebener Grösse, mit so und so vielen Ober- und Unterbauten und 
Türchen aus, schicken diese Sache ab und erhalten dann irgendwann Rückmeldung darüber, in 
welchem Rahmen wir uns mit unserem Preis auf der Liste der Konkurrenten einreihen. Zusätzlich 
erhalten wir dann Ende Jahr die Broschüre «Baustatistik», in der andere Beispiele enthalten sind, 
zugestellt. Das auszufüllen dient uns also eigentlich genau gar nicht. Wir haben keine Küche mehr 
verkauft, wenn wir den Bogen ausfüllen. Es wird uns bei keinem Auftrag irgendetwas angerechnet, 
weil wir an der Umfrage teilgenommen haben. Und ob eine solche, vorgeschlagene Küche über-
haupt jemals einem Kundenwunsch entspricht? Keine Ahnung, aber einen Mehrwert ergibt dies für 
unser Unternehmen nicht. 
Dasselbe gilt für die Lohnstatistikumfrage. Sie kennen vielleicht die schön gedruckte Broschüre. 
Unser Betrieb ist dem GAV unterstellt, wir führen mit unseren Mitarbeitern jährlich Mitarbeiterge-
spräche, und die Löhne werden besprochen. Auch werden im gegenseitigen Einvernehmen Weiter-
bildungsplanungen gemacht, die sich auf die Löhne auswirken. Und wenn es nötig ist, suchen wir 
zusammen mit der zentralen paritätischen Kontrollstelle (ZPK) Lösungen. Das Resultat der Lohnsta-
tistik: Aufwand, aber kein Mehrwert. Ich weiss, diese beiden Umfragen werden vonseiten des Bun-
des gefordert. Die BDP würde sich von der Überweisung des Postulats erwünschen, dass sich die 
Regierung ähnlicher Beispiele annimmt, dass sie abwägt, ob es die eine oder andere Legiferierung 
tatsächlich braucht oder nicht, und dass sie eine Differenzierung zwischen Bundes- und kantonalen 
Regulierungen vornimmt. Die Variante, für jede neue Regulierung eine bisherige aufzuheben, gefällt 
uns besonders gut. Ob das wirklich möglich ist, wissen wir heute nicht. 
Die BDP ist klar der Meinung, dass alles, was den Alltag in einem KMU-Betrieb erleichtern würde, 
seitens der Regierung unternommen werden sollte. Es wäre ein tolles Zeichen, wenn der Regie-
rungsrat die zu Beginn erwähnten Punkte, nämlich das Massnahmenpaket zur administrativen Ent-
lastung und die Senkung der Regulierungskosten – ebenso Kapitel innerhalb der Wirtschaftsstrate-
gie – beiziehen und jetzt Taten folgen lassen würde. Er könnte auch – ich sage es ehrlich – eine 
gewisse Kreativität entwickeln, damit das Ziel der Forderungen des Postulats erfüllt würde. Die BDP 
unterstützt das Postulat einstimmig.  
 
Philippe Messerli-Weber, Nidau (EVP). Zunehmende staatliche Bürokratie, Bürokratiemonster, 
Regulierungsflut, Regulierungswut – gerade im nationalen Wahlkampf waren solche Klage- und 
Schlagworte immer wieder zu hören. Auch wenn solche Vorwürfe pauschalisiert, einseitig und häu-
fig auch ideologisch geprägt sind, ist die zunehmende Bürokratisierung und Regulierungsdichte 
doch nicht ganz von der Hand zu weisen. Gemäss einer Untersuchung des Seco belaufen sich die 
jährlichen Regulierungskosten für die Wirtschaft auf 10 Mrd. Franken. Auch wenn also bezüglich 
Bürokratisierung und Regulierungsdichte Handlungsbedarf besteht, so erachtet die EVP die Einfüh-
rung einer Regulierungsbremse als zu wenig zielführend und geeignet, um das bestehende Prob-
lem effizient und angemessen angehen zu können. 
Drei Gründe sprechen aus unserer Sicht gegen die Einführung einer Regulierungsbremse. Erstens 
gehen die Motionäre mit der Begründung ihres Vorstosses und der Forderung nach Einführung ei-
ner Regulierungsbremse primär davon aus, dass die grosse Regulierungsdichte die Wettbewerbs-
fähigkeit einschränkt und Kosten verursacht. Der potenzielle Nutzen von Regulierungen wird dabei 
völlig ausgeblendet. So verursachen beispielswese strenge Bestimmungen für die Arbeitsplatzsi-
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cherheit für die Unternehmen zwar zusätzliche Kosten, sie führen aber zu Einsparungen bei Unfall- 
und Invaliditätskosten. Die Regulierungen im Bereich Luftreinhaltung, Gewässerschutz und Sonder-
abfälle sind für die Wirtschaft nicht gratis zu haben. Der Umweltschutz hat aber eine positive Aus-
wirkung auf die Lebensqualität, die Gesundheit und den Wirtschaftsstandort. Nicht zuletzt ist ein 
gesundes Mass an Bürokratie und Regulierung auch ein Zeichen eines funktionierenden Staatswe-
sens und Rechtsstaats. Bürokratie und Regulierungen sind auch Synonyme für Verlässlichkeit, Sta-
bilität und Fairness von Verfahren, Bewilligungen und Vorgaben. Sie bieten Schutz vor Willkür und 
Unsicherheit, und sind damit auch ein wichtiger Standortfaktor. Eine Regulierungsbremse müsste 
zwingend einen gesamtheitlichen Ansatz verfolgen. Konkret heisst dies, dass die Kosten der Regu-
lierungen den Kosten und Schädigungen einer Deregulierung gegenübergestellt werden müssten. 
Es ist zweifelhaft, ob ein solcher differenzierter Ansatz bei einer Regulierungsbremse überhaupt in 
einem vernünftigen Rahmen und ohne zu grossen Aufwand umgesetzt werden könnte. Eine diffe-
renzierte Vorgehensweise wäre aber für eine gesamtheitliche und faire Prüfung des Kosten-Nutzen-
Verhältnisses von Regulierungen unabdingbar.  
Zweitens wollen wir kein neues Bürokratiemonster. Aufgrund der Tatsache, dass der Kanton in vie-
len Bereichen Bundesvorgaben umsetzen muss, wäre die Anwendung einer Regulierungsbremse 
nur unter erschwerten Bedingungen und nur mit zahlreichen Vorbehalten und Ausnahmeregelungen 
möglich. Das heisst, es müssten neu komplizierte Regelungen eingeführt werden. Die Einführung 
und Anwendung einer Regulierungsbremse wäre ihrerseits mit zusätzlichen Regulierungskosten 
und einem administrativen Mehraufwand verbunden. Kurz, es besteht die Gefahr, dass ein neues 
Bürokratiemonster geschaffen würde. Wir wollen zur Bekämpfung der Bürokratie nicht neue Büro-
kratie aufbauen.  
Drittens sollen wir als Parlament mehr Verantwortung übernehmen und die bestehenden Möglich-
keiten besser nutzen. Wir haben es hier im Parlament selber in der Hand, jede neu vorgeschlagene 
Regelung auf ihre Effizienz, ihre Notwendigkeit und ihren Nutzen hin zu prüfen und sie nötigenfalls 
abzulehnen. Als Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben wir jederzeit die Möglichkeit, eine 
Änderung eines Gesetzes oder einer ineffizienten Bestimmung zu verlangen. Nützen wir also unse-
re Kompetenzen und Möglichkeiten, damit die Regulierungsdichte in einem vernünftigen und erträg-
lichen Rahmen bleibt und auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt. Dazu braucht es kein neues 
Instrument und keinen Automatismus in Form einer Regulierungsbremse. Aus all diesen Gründen 
lehnt die EVP-Fraktion das vorliegende Postulat ab. 
 
Lars Guggisberg, Kirchlindach (SVP). Die Grossräte Lanz und Jost greifen hier ein grosses Prob-
lem auf; die zunehmende Bürokratie als Folge einer Überregulierung. Dies schwächt erwiesener-
massen die Wettbewerbsfähigkeit unseres Kantons. Wie bereits gesagt wurde, sind wir als Grosser 
Rat alles andere als unschuldig daran, und wir machen uns ein Stück weit auch etwas zu den Skla-
ven der Paragraphen. Es geht aber auch um Regulatorien, welche die Verwaltung zusammen mit 
der Regierung generiert. Der Regierungsrat selbst sieht zwar diese Problematik, verweist aber auf 
die kritische Überprüfung in den einzelnen Rechtsetzungsprojekten. Aber die Praxis zeigt eben ge-
rade, dass dies offensichtlich nicht ausreichend ist. Es braucht neue Ansätze, Ideen und Instrumen-
te für eine neue Regulierungsbremse. Wir teilen die Bedenken der Regierung nicht, wonach eine 
solche Prüfung letztlich zu mehr Aufwand führen würde. Die SVP-Fraktion unterstützt dieses Postu-
lat deshalb einstimmig.  
 
Michael Köpfli, Bern (glp). Wir teilen grundsätzlich die Analyse des Postulanten, dass die Regulie-
rung stetig zunimmt. Im Gegensatz zum Sprecher der SP halten wir das auch nicht primär für ein 
Zeichen des Fortschritts, sondern sehr oft für ein Zeichen von Überregulierung und Überkorrektheit. 
Wir sind aber auch der Meinung, dass dies primär mit Eigenverantwortung von uns als Parlamenta-
rierinnen und Parlamentarier und mit etwas Selbstbeschränkung gelöst werden kann, wie das ver-
schiedentlich bereits gesagt wurde. Denn es ist zwar richtig, dass natürlich viele Verordnungen und 
Erlasse die Ursache sind für die Regulierungen und nicht unbedingt direkt Gesetze. Es ist aber na-
türlich so, dass wir mit einer präzisen und zurückhaltenden Gesetzgebung unnötige Verordnungen 
und Erlasse und die daraus folgende Bürokratie verhindern könnten. Anita Luginbühl sagte zu 
Recht, dass gerade KMU durch viele Regulierungen belastet sind. Ich habe aber auch mit verschie-
denen Betroffenen in unserer Partei gesprochen, und sie haben bestätigt, es seien eben sehr oft die 
nationalen Auflagen, gerade im Bereich der Statistiken, die belasten würden. Gleichzeitig wäre es 
dann wohl oft so, dass der eine der Meinung wäre, diese Regulierung müsse unbedingt weg, wäh-
rend ein anderer fände, genau diese sei eben doch eine gute Regulierung. Dort gäbe es also sicher 
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einen gewissen Widerspruch. Aus diesem Grund finden wir, wir sollten primär auf Eigenverantwor-
tung setzen und keine Regulierung gegen Regulierungen einführen. Das wäre ja beinahe schon 
Stoff für eine Glosse. Konkret könnten wir beispielsweise nächste Woche Regulierungen abbauen, 
indem wir die Überregulierung im Notariatswesen einschränken würden.  
 
Blaise Kropf, Bern (Grüne). Auch die Grünen hegen eine gesunde Skepsis dagegen, wenn man 
gewissermassen versucht, Bürokratie mit Bürokratie zu verhindern. Wir glauben auch, dass die bis-
herigen Erfahrungen, die man mit solchen Versuchen gemacht hat, uns darin Recht geben. Die 
FDP zumindest, die mit einer eidgenössischen Volksinitiative genau dies versucht hat, ist ziemlich 
grandios gescheitert. Eine zweite Bemerkung, die ich mir erlauben möchte: Wir haben doch etwas 
die Einschätzung, dass sehr viel an Bürokratie auch aus einem Einzelinteressendenken resultiert. 
Denn wenn man versucht, in Gesetzgebungsvorhaben jedes Einzelinteresse gewissermassen noch 
in einer Spezialregelung abzubilden, dann entstehen effektiv unheimlich komplexe Regulierungen. 
Ich denke dabei zum Beispiel an die Mehrwertsteuergesetzgebung. Sie ist vielleicht ein gutes Bei-
spiel dafür, wie man es eben nicht machen sollte. Aus unserer Sicht resultiert auf kantonaler Ebene 
ein Teil der Regulierungs- oder der gesetzgeberischen Komplexität auch ein wenig aus dem Kon-
trolldenken heraus, das wir hier im Grossen Rat teilweise selber sehr manifest zum Ausdruck brin-
gen. Ich bitte Sie, beispielsweise an das Bonus-Malus-System zu denken, das man bei der Sozial-
hilfe eingeführt hat. In ein an sich relativ einfach funktionierendes System hat man hier einen kom-
plexen Mechanismus eingebaut, den niemand richtig durchschaut. Das führt zu Resultaten, mit de-
nen wohl die wenigsten derjenigen, die auch auf gemeindepolitischer Ebene Verantwortung tragen, 
wirklich glücklich sind. Hier hätten wir sehr wohl die Möglichkeit für eine Ausrichtung mit gesundem 
Menschenverstand und damit vielleicht auch mit etwas weniger bürokratischen Bestimmungen zu 
sorgen. Dies namentlich mit eigenen Überlegungen, ob etwas effektiv sinnvoll ist, ob es einen 
Mehrwert bringt und in welchem Verhältnis ein Mehrwert zur zusätzlichen Komplexität stünde, die 
man damit schafft.  
Aus dieser Sicht möchte ich mich hier auch meinen Vorrednerinnen und Vorrednern anschliessen, 
die darauf hingewiesen haben, die einzig wirksame Bürokratie- oder Regulierungsbremse seien 
letztendlich wir selber, indem wir uns überlegen, ob es eine Regulierung wirklich braucht, oder ob 
man darauf verzichten könnte. Zudem denken wir, dass der Regierungsrat durchaus Recht hat mit 
seinem Hinweis darauf, dass sehr viele Regulierungsvorhaben hier auf kantonaler Ebene natürlich 
letztlich auch Ausdruck des Vollzugs von übergeordnetem Recht sind. Es werden in der Vorstoss-
antwort hierzu auch einige Beispiele genannt; vom Krankenversicherungsgesetz über den Kindes- 
und Erwachsenenschutz usw. Fazit: Wir glauben nicht daran, dass man mit einem solchen Automa-
tismus, wie er hier vorgeschlagen wird, die Politik letztlich wirksam verändern kann. Dafür braucht 
es uns als Gesetzgeber. In diesem Sinne appellieren wir auch ein wenig an unsere gemeinsame 
Verantwortung, hier einen Beitrag zu leisten, aber nicht, indem wir hier einen solchen Automatismus 
schaffen.  
 
Christoph Auer, Staatsschreiber. Dem Regierungsrat ist das Thema, das Grossrat Lanz einbringt, 
ein ernstes Anliegen. Die administrative Belastung der KMU ist effektiv sehr gross. Der Regierungs-
rat hat denn auch in der Wirtschaftsstrategie ausgesagt, er wolle alles unternehmen, um die admi-
nistrative Belastung möglichst klein zu halten. Der Regierungsrat ist jedoch skeptisch oder ableh-
nender Haltung bezüglich des Mittels, welches das Postulat vorschlägt, um die administrative Belas-
tung zu reduzieren. Das Mittel einer Regulierungsbremse, eines Automatismus, würde für Sie als 
Gesetzgeber heissen, dass beispielsweise die Revision des Baugesetzes oder jene des Staatsbei-
tragsgesetzes nicht gemacht würde. Denn hier käme die Guillotine zum Einsatz: eine dieser Regu-
lierungen dürfte nicht getroffen werden, weil es insgesamt nicht mehr Regulierungen geben dürfte. 
Das funktioniert nach Ansicht des Regierungsrats nicht. 
Wie erwähnt wurde, ist die administrative Belastung der Unternehmen auch Bundesrat Schneider-
Ammann ein grosses Anliegen. Er hat im September einen 120 Seiten starken Bericht herausgege-
ben zur administrativen Belastung. Darin sind über 30 Massnahmen aufgeführt, die der Bund nun 
ergreifen will. Die Regulierungsbremse wird dort zwar erwähnt, jedoch abgelehnt. Sie ist also nicht 
in den rund 30 Vorschlägen enthalten. Dies obwohl – und darin ist man sich einig – die allergrössten 
Belastungen vom Bundesrecht her und nicht durch den Kanton entstehen. Es ist auch kein Zufall, 
dass die beiden einzigen konkreten Beispiele, die heute Nachmittag von Grossrätin Luginbühl er-
wähnt wurden – die Lohnstatistik und die Küchenbaustatistik – Erhebungen des Bundes sind, nicht 
solche des Kantons. Der Regierungsrat hätte es begrüsst, wenn das Postulat konkrete Beispiele 
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angeführt hätte, wo man denn auf kantonaler Ebene die Regulierungen einschränken könnte. Der 
Bund hat mit dem erwähnten Entlastungsbericht versucht, diese Aufgabe zu lösen. Er hat geschaut, 
wo diese Belastungen liegen. Dies ist bei der Mehrwertsteuer und in verschiedenen anderen Bun-
desbereichen der Fall. Zudem stellte er fest, dass es auch auf kantonaler Ebene Bereiche gibt, in 
denen die Belastung für die KMU effektiv gross ist. Der Bund erhebt diese Belastungen alle zwei 
Jahre mittels eines Bürokratiemonitors. Er befragt über 1000 Unternehmen, in welchen Bereichen 
sie am stärksten belastet seien. Unter den kantonalen Bereichen wurde dort effektiv das Baurecht 
genannt. Aber das Baurecht haben Sie mit der Baugesetzesrevision auf dem Tisch, und Sie wissen, 
dass es sich bei einem grossen Teil der Revision des Baugesetzes um die Einführung übergeordne-
ten Rechts aufgrund der Revision des Raumplanungsgesetzes handelt. Ein anderer Teil des Bau-
gesetzes liegt in der Kompetenz der Gemeinden. Da müsste Grossrat Lanz beispielsweise die Bau-
ordnung der Stadt Thun anpassen, damit die Unternehmer dort höher bauen könnten. Wenn Sie in 
diesem Rat das Baugesetz behandeln und dabei ein Beispiel finden, wo der Kanton konkret eine 
Regulierung streichen und damit etwas tun könnte, um die Regulierungen zu reduzieren, so wäre 
dies der richtige Weg – jedoch nicht mittels eines Automatismus oder einer Bremse. Denn, wie auch 
bereits gesagt worden ist: Regulierer sind vor allem Sie, ist der Grosse Rat. Das ist einfach so. Nur 
wenn der Grosse Rat dem Regierungsrat im Gesetz vorschreibt: «Der Regierungsrat regelt durch 
VerordnungS », dann legiferiert der Regierungsrat mittels Verordnung. Aber der Rahmen und die 
eigentlich belastende Legiferierung kommen vom Gesetzgeber. Und da muss die Regierung ge-
meinsam mit Ihnen Wege suchen, um die administrative Belastung klein zu halten. Das will der Re-
gierungsrat auch tun, aber eine Regulierungsbremse, ein Automatismus, wäre aus Sicht des Regie-
rungsrats dafür der falsche Weg. Deshalb beantragt er Ihnen, das Postulat abzulehnen.  
 
Raphael Lanz, Thun (SVP). Ich glaube, in der Analyse sind wir uns gar nicht so uneinig. Es ist ein-
fach so, wie es in der Politik häufig der Fall ist: Theoretisch sind wir uns einig, aber in der Praxis ist 
gerade dieses nicht das richtige Instrument. Abgesehen davon steht in diesem Vorstoss – der übri-
gens ein Postulat ist, nicht eine Motion – nirgendwo, wie man dies ganz genau machen muss. Mir 
würde es schon reichen, wenn der Regierungsrat es prüfen würde. Er könnte allenfalls tauglichere 
Modelle vorschlagen und auch gegen innen – denn dort sehe ich das grösste Potenzial – darauf 
hinwirken, dass wir nicht immer mehr Regulierungen haben. Sie können an jeden Anlass gehen, an 
dem Wirtschaftsleute teilnehmen. Die grösste Klage dort lautet einfach, es gebe zu viele Regulie-
rungen. Wir sagen nun hier im Prinzip einfach, wir würden das schon sehen, aber wir könnten mit 
dem, was hier vorgeschlagen wurde, nichts dagegen tun. Ich sehe das anders. Ich denke, das wäre 
ein erster Schritt für weniger Regulierungen.  
 
Präsident. Damit kommen wir zur Abstimmung über das Postulat. Wer es unterstützt, stimmt ja, 
wer es ablehnt, stimmt nein.  
 
Abstimmung 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 

Ja 78 

Nein 66 

Enthalten   2 

 

 
Präsident. Der Rat hat das Postulat angenommen.  
 


